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Zielsetzung

• Basisinformationen morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich (M-RSA)

• Einordnung des M-RSA in die gesundheitspolitische Entwicklung

• Der Trend zur „Morbiditätsmessung“ und seine Relevanz für die Vergütung

• Wie ändert der M-RSA das Denken der Akteure im System, insbesondere der Kassen?

• M-RSA und ADHS: Chancen durch neue Anreizstrukturen in der ADHS-Versorgung



Seit dem 01.01.09 ist der M-RSA in Kraft
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Anpassungen jährlich möglich, aber erst zwingend, wenn Deckungsgrad >95%. 

Quelle: eigene Darstellung



Wirkung bisheriger Risikostrukturausgleich (RSA): 
Reduktion der Beitragssatzspanne



Im M-RSA bestimmen nicht mehr v.a. Alter und 
Geschlecht das Finanzvolumen der Kassen

Versicherte Zahlung an Kasse im alten 
RSA

Zahlung im M-RSA
(2009)

Junge, 11 Jahre, gesund 934 € 893 €

Junge, 11 Jahre, 
Diabetes Mellitus Typ I

934 €
(mit DMP: 5.375 €)

893 €
2.321 € (- 5.209€ ) 

Zuschlagsatz für Diabetes 
(Spanne je nach Schweregrad)

Junge, 11 Jahre, ADHS
934 € 893 €

1.458 € Zuschlagsatz für 
ADHS

Quelle: Bundesversicherungsamt



Welche Krankheiten sind zuschlagsfähig?

Voraussetzungen (§31 der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung)
• Krankheiten mit einem schwerwiegenden Krankheitsverlauf sowie 
• kostenintensive chronische Krankheiten,
• bei überdurchschnittlichen Leistungsausgaben

“Die Auswahl soll sich danach auf Krankheiten erstrecken, die für das 
Versorgungsgeschehen von besonderer Bedeutung sind und einen 
wesentlichen Einfluss auf die Kostenbelastung der Krankenkassen haben”
(Begründung GKV-WSG)

Das Bundesversicherungsamt hat derzeit 80 Krankheiten mit teils verschiedenen 
Schweregraden als zuschlagsfähig definiert.



Auswahl der Krankheiten

Quelle: Bundesversicherungsamt



Wann wird ein RSA-Zuschlag fällig?



Wie wird ein Zuschlag berechnet?

Ziel: Abdecken der Folgekosten einer Krankheit

Umsetzung:

Statistische Methode: 
Die Zuschläge werden in einem multiplen Regressionsansatz berechnet. Die Zuschläge 
entsprechen also nicht Durchschnittskosten der Krankheiten.

Bsp.: Der Zuschlag von 1458 € für die ADHS entspricht nicht den Durchschnittskosten der ADHS-
Behandlung von GKV-Versicherten. Es sind vielmehr aufgrund des Regressionsverfahrens
Komorbiditäten in diesen Zuschlag eingeflossen.

2006 2007
Kalkulation Anwendung

2008 2009

Datengrundlage
Diagnosen, Arznei-
mittelverordnungen

Datengrundlage 
Leistungsaus-

gaben

Zuschläge für 
Krankenkassen



Wirkung M-RSA: Zusammensetzung der Zuschläge

Quelle: Bundesversicherungsamt



Verteilung des Gesundheitsfonds
in Mrd. Euro
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davon
Morbiditäts-
Anteil: 47%

"RSA"

Quelle: Simulationsrechnung, Stand: Sep. 2008

Die Zuschläge sind ungebundene Finanzzuweisungen an die Krankenkassen.



Bewertung 1: Auswirkung auf die Vergütung

Aktuell: Zuschlag für einen Patienten auf Kassenebene hat derzeit keinen direkten Einfluss auf die 
ärztliche Vergütung oder die Richtgrößen

Künftig: am Beispiel der Empfehlung der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachen

Quelle: Homepage der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachen, Stand 27.01.09
http://www.kvn.de/kvn/content/internet/kvs/hauptgeschaeftsstelle/029/04/01/018/content_html?stelle=hauptgeschaeftsstelle



Bewertung 1: Morbiditätsmessung als Trend

1) M-RSA

2) Anpassung des nicht 
vorhersehbaren 
Behandlungsbedarfs

3) Anpassung des 
morbiditätsorientierten 
Behandlungsbedarfs

4) Bereinigung und 
Vergütung selektivver-
traglicher Regelungen

5) Diagnosebezogene 
Fallpauschalen

6) G-DRG 
Fallpauschalensystem
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Bewertung 2: Wie beeinflusst der M-RSA das
Kassenverhalten?

• Leistungsmanagement (Einschränkung / 
Ausweitung von Leistungen)

• Marktmanagement (Vertrieb)
• Versorgungsmanagement (IV-Strukturen etc.)

+
• Einnahmenmanagement
• Verbessertes Versorgungsmanagement

Bisher

NEU



Die ADHS im M-RSA zuschlagsfähig

Der Zuschlag von 1.458,22 €/Jahr je Patient bzw. Versicherten wird 
ausgelöst, falls

• eine gesicherte Diagnose ICD-10 “F90,- Hyperkinetische 
Störungen”

• in mindestens zwei Quartalen des Kalenderjahres gestellt wird.

d.h. dass 

• weder Arzneimittelverordnungen noch stationäre Diagnosen 
vorausgesetzt werden und

• eine (medizinisch indizierte) Verschlüsselung nach “F98.8 
Aufmerksamkeitsstörung ohne Hyperaktivität” nicht zu einem 
Zuschlag für die Krankenkassen führt.



• Steigende Akzeptanz des Behandlungsbedarfs einer ADHS (Berücksichtigung unter 
den 80 Krankheiten als „Ritterschlag“)

• Die Beschränkung auf die (derzeit) administrativ gewünschte Diagnose F90
bildet individuelle Ausprägung nicht ab

• Chance in der Entwicklung von Versorgungskonzepten

Auswirkungen auf die Versorgungssituation der 
ADHS aus Sicht der PATIENTEN



Auswirkungen auf die Versorgungssituation der 
ADHS aus Sicht der KASSEN

• Patienten mit ADHS sind für die Kassen nun potentiell interessante Versicherte.
Interesse besteht zunächst vor allem an korrekter Diagnosedokumentation F90
Chance: Qualitätssicherung und höhere Transparenz

• Zuschläge sind nicht zweckgebunden
Chance: ADHS-spezifischen Versorgungskonzepte von Interesse
Kassen analysieren eigene Daten zur aktuellen Versorgungssituation



Exkurs: Welche Daten nutzen Kassen, um die 
Versorgungssituation ADHS zu analysieren?

Kassen liegen Versicherten-individuelle Verordnungsdaten für Arzneimittel, Heil- und 
Hilfsmittel, (seit 2004) ambulante Diagnosedaten u.a. vor

Beispiele
• GEK-Analysen, z.B. “ADHS bei Kindern und Jugendlichen” (Datenbasis 2006) 
• GEK-Arzneimittel- bzw. Heil- und Hilfsmittel-Reporte mit Analysen der ADHS-

Therapie (medikamentös und Ergotherapie)

Kombinierte Datenbasen:
• Studie für das BMG: "Hyperkinetische Störung als Krankenscheindiagnose bei 

Kindern und Jugendlichen" - eine versorgungsepidemiologische Studie auf der
Basis der Versichertenstichprobe KV Hessen / AOK Hessen (Datenbasis 2000)

• Datenbankanalysen Nordbaden: KV Nordbaden und VdAK (Datenbasis 2003)



Auswirkungen auf die Versorgungssituation 
der ADHS aus Sicht der ÄRZTE

• Zuschlag hat derzeit keinen direkten Einfluss auf die 
ärztliche Vergütung oder die Richtgrößen, aber Trend 
zur morbiditätsorientierten Vergütung erkennbar

• Ärztliche Diagnose gewinnt an Bedeutung und Einfluss, 
da für Kassen Zuschlag auslösend,
– allerdings wird unterschieden nach administrativ 

relevanten Diagnosen und nicht dem zur Verfügung 
stehenden Set (insbesondere F98.8)

– Chance: Partizipation an der Entwicklung von 
ADHS-spezifischen Versorgungskonzepten



Exkurs: Beispiel eines Versorgungskonzepts 
unter Partizipation der Ärzte
Die Gmündener Ersatzkasse (GEK) hat die Versorgungssituation ihrer Versicherten mit ADHS 

untersuchen lassen

„ [...] Um die Situation ADHS-kranker Kinder zu verbessern, setzt die GEK auf eine stärkere 
Vernetzung. Mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung verhandelt die Kasse über einen 
Versorgungsvertrag, der auch die Psychotherapie mit einbezieht. Da ADHS zu einer der 
Erkrankungen gehört, die beim morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich zwischen den Kassen 
berücksichtigt werden, und sich obendrein künftig auch die Honorarzuwächse der niedergelassenen 
Ärzte an der Morbidität orientieren werden, ist es nach Ansicht von [Ralf-Ulrich]Schlenker 
[Vorstandschef der GEK] umso wichtiger, dass die Diagnose „ADHS“ leitliniengerecht gestellt 
wird.“ 
(Quelle: Deutsches Ärzteblatt, PP 7, Nov. 08, S. 502)



Fazit - wer „gewinnt“?
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